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60 Jahre Fußball in Dedinghausen 
 

                                                                                          
 

Vor 60 Jahren:  

Gründung des Sportvereins Blau-Weiß am 8. November 1960 
 

„Am 8. Nov. 1960 wurde in der Gastwirtschaft von Alex Schulte-Nünnerich an der Bahn unser Verein unter 

dem Namen DJK Blau-Weiß Dedinghausen gegründet. Es waren 50 Personen anwesend. Zum ersten 1. Vorsit-

zenden wurde Anton Vossebürger gewählt.“ 

So erinnerte sich Vikar Albert Jäger, damaliger Präses des neuen reinen Fußballvereins. … Weiter auf Seite 3. 

 

Und heute – im Oktober/November 2020 ? 

 
 Alles, was Sie dazu wissen sollten, lesen Sie auf Seite 7.  
 

Die Corona-Pandemie verschärft sich.  
Es drohen massive Einschränkungen für Bürger, Gruppen und Vereine. Das öffentliche Leben und 
die privaten Gepflogenheiten des Alltagslebens werden im November ziemlich eingeschränkt. 
In dieser D.a.-Ausgabe finden Sie Hinweise zur Entwicklung der Krise und zu Auswirkungen auf den 

Seiten 5, 6, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32 und 46. 

Monatliche Dorfzeitung für 
 Dedinghausen; seit 1972 
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60 Jahre Fußball in Dedinghausen 
Was im November 1960 bei Alex an der Bahn und im Kuhkamp am Bleichgraben begann 

ist heute der zweitgrößte Sportverein Lippstadts – Herzlichen Glückwunsch!! 
 

(HWW) … Nachzulesen ist die Erinnerung von Vikar Albert Jäger in der Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum 

des SV Blau-Weiß. Dort ist aber auch nachzulesen, dass man bereits vorher in Dedinghausen Fußball spielte.  

In einem Zeitraffer stellen sich die wesentlichen Entwicklungspunkte des SV Blau-Weiß so dar: 

15.09.1963: Einweihung des Sportplatzes am Haslei 

 1967: Erstmaliger Gewinn des Lippe Pokals 

  1970/71: Bau des Sportheims am Haslei 

   1972: Erster Aufstieg in die 1. Kreisklasse 

    1987: Gründung einer Tennisabteilung 

     1994: Gründung einer Breitensportabteilung – Breitensport ab 1967 beim SV BW 

      2007: Gründung einer Bogensportabteilung 

       2016: Meister der Kreisliga A und Aufstieg in die Bezirksliga 

       2019: Fusion mit Alpinia Rixbeck zum SV Blau-Weiß 
 

In 60 Jahren Vereinsgeschichte ist natürlich sehr viel passiert. Vielmehr als man in einer Zeitung wie D.a. 

darstellen kann. Aber einige plakative Erinnerungen seien erlaubt: 

36 Sportabzeichenaktionen – Spanische Nächte – Nikolausbesuche bei den Kindern – Badmintonabteilung als 

5. Abteilung – große Jubiläumsfeiern – Tennis-Bambino-Aktionen – Bogensporttitel auf Bezirks- und 

Landesebene – Titel für Fußballer in der Halle und im Lippe- und Amtspokal – Frauenfußball – Kooperation 

mit Kindergärten – Tribünenbau – Boule in Altersgruppen – Weihnachts- und Jahresabschlussfeiern – 

Aufstiegsfeiern der Tennis- und Fußballabteilungen – ….. 
 

Ein Blick auf die neun Vorsitzenden des SV Blau-Weiß soll auch die Erinnerung an vielen Vorstände, Betreuer, 

Trainer und anderen Aktivisten initiieren, die notwendig waren, um über 60 Jahre so erfolgreich zu sein. 
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Dedinghausen im Oktober 2020 
 

(HWW) Vom „goldenen Oktober“ konnte, wie im letzten Jahr, auch in diesem Jahr nicht die Rede sein. An 17 
der ersten 27 Tage regnete es. Zwar nicht ergiebig - gut 40 Liter/m² kamen zusammen – 2019 war es doppelt so 
viel. Zwischendurch gab es dann doch einige Tage, die eine Ahnung vom „goldenen Oktober“ vermittelten. 
Normaler Weise ist im Oktober im Dorf immer viel los. In diesem Jahr fielen allerdings viele Veranstaltungen 
wegen der Corona-Pandemie aus. Über den Rest berichtet diese 534. D.a.-Ausgabe. Doch zuvor einige 
Randnotizen: 
 

Erntedank als guter Brauch 
 

Anfang Oktober Erntedank zu 
feiern oder zu begehen, hat 
eine lange Tradition und ist ein 
guter Brauch. Auch in Deding-
hausen. 
Früher gab es Erntedankfeiern 
auf jedem Bauernhof. Von 
1978 bis 1994 organisierte die 
Feuerwehr ein Erntedankfest 
für das Dorf im Bürgertreff. 
1995 wurde das Fest durch ein 

Weinfest des Bür-
gerrings abgelöst. 
In den letzten Jah-
ren feierten die 

KFD, die kath. und evang. 
Kirchengemeinden Erntedank-
gottesdienst. 
Marianne Husemann hat Fotos 
vom Kirchenschmuck in unse-
rer Johannes Kirche gemacht. 

Sie richtet auch einen Dank für die liebevolle Gestal-
tung der Kirche an Marianne Nünnerich und an 
Heinz Müller für die feierliche Messe zum Ernte-
dankfest am So., dem 4. Oktober. 

 
 

Guter und positiver Einsatz 

fürs Dorf und das Gegenteil 
 

Auf mehreren Seiten dieser Ausgabe berichtet D.a. 
über lobenswertes Engagement für unser Dorf. Ab 
Seite 8 geht’s los. Aber auch “Kleinigkeiten“ sind 
beobachtet worden. 

stützt oder vertreten. Hier sind es die Kinder von 

Alexandra Stratmann, die helfen D.a. in der Schul-
tenstraße zu verteilen. 
Es gab aber in den letzten Wochen auch destruktive 
„Einsätze“ im 
Dorf. Der Poli-
zeibericht auf 
Seite 9 berichtet 
davon. 
In die Reihe der 
schwachsinnigen 
Einsätze gehört 
auch die Tat 
gegen eine La-
terne an der 
Fukuhle.  
Der Schaden an 
der Laterne 
wurde durch  

 

 
 

 
 

 
 

D.a. 534/04 

 

 
 

Allmonatlich 
verteilen 31 
Personen 800 
D.a.-Exempla-
re. Häufig 
werden sie von 
Nachbarn, 
Freunden und 
Familienange-
hörigen unter-
st (Foto: Martina Kehl) 
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engagierte Dorfbewohner schnell behoben. 
Übrigens sind auch einige Schmierereien 
vom 16. Oktober schon wieder behoben 
worden. D.a. wird diese Fälle in der 
Dezember-Ausgabe noch einmal aufgreifen. 
 

Und dann kam der 

Herbst 
 

… mit schönem Wetter für schöne Bilder… 
Am 27. Oktober gab es ideale Bedingungen 
für schöne Herbstfotos. Besonders die 
Ortseingänge unseres Dorfes boten pracht-
volle Anblicke. 

Natürlich bringt der Herbst auch Arbeit. Gärten und 
Anlagen müssen winterfest gemacht werden. Laub 

muss entsorgt werden. Bäume und Sträucher müssen 
beschnitten werden. Das gilt für den privaten wie 
öffentlichen Raum. Und jetzt, kurz vor Allerheiligen, 
herrscht auf dem Friedhof Hochbetrieb. 

 

2. Welle der Corona-

Pandemie kam ziemlich 

kräftig daher 
 

(HWW) Von den Virologen seit langem vorher-
gesagt, kam die zweite Welle der Corona-
Pandemie dann doch recht plötzlich.  
Die Zahlen für Oktober verdeutlichen dies: 

In Lippstadt lag der Inzidenzwert am 23.10. 
erstmals über 50. Im Kreis Soest lag er am 
25.10. erstmals über 35. Das zog eine 
Allgemeinverfügung für den Kreis Soest nach 
sich. Dazu lesen Sie bitte auf Seite 20 
Genaueres. Übrigens war der Kreis Soest am  
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© D.a. / HWW 
11/20 Kreis Soest Lippstadt 

KW Tage 
Neuin- 
fizierte 

Inzi-
denz 

Neuin- 
fizierte 

Inzi-
denz 

41 5.-11. 73 24,18 6 22,18 
42 12.-18. 79 26,17 11 15,25 
43 19.-25. 108 35,77 41 56,83 
44 26.10. 50 41,40 15 63,76 

 27.10. 10 41,74 2 60,99 
 28.10. 29 43,39 11 59,60 
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29.10. noch der einzige Kreis in NRW, der mit seiner Inzidenz unter 50 lag. Die Nachbarkreise wiesen folgende 

Werte auf: Paderborn – 71,8; Gütersloh – 140,8; Warendorf – 114,5; Hamm – 95,6; Unna – 95,2; Märkischer 

Kreis – 120,9; Hochsauerland Kreis – 108,6. 

 

Ein- und Ausladungen an das Dorf: 
 

(HWW) Die Entwicklung der Corona-Pandemie verheißt nichts Gutes für das öffentliche und private Leben in 

Deutschland und damit natürlich auch in Dedinghausen. Welche Konsequenzen die Bund-Länder-Beratung 

vom 28.10. konkret für uns haben wird, ist bei Drucklegung dieser Zeitung noch nicht ganz klar. 
 

Dem Vernehmen nach soll es ab Mo., dem 2. No-

vember, für die Bürger zu massiven Einschränkun-

gen im Alltag kommen. Das soll erst einmal für ca. 4 

Wochen gelten. Die Tagesschau schreibt dazu:  
„Teilnehmerkreisen zufolge sollen Veranstaltungen, 
die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, weitge-
hend untersagt werden. Theater, Opern oder Kon-
zerthäuser sollen bis Ende des Monats schließen. 
Die Regelung betrifft Agenturberichten zufolge auch 
den Freizeit- und Amateursportbetrieb, Individual-
sport soll ausgenommen werden. Der Profisport soll 
im November ohne Zuschauer stattfinden. Das gilt 
auch für die Fußball-Bundesliga. 
Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist 
demnach nur noch Angehörigen des eigenen und 
eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Per-
sonen gestattet. Verstöße gegen diese Kontaktbe-
schränkungen würden von den Ordnungsbehörden 
sanktioniert.“ 
Achten Sie also in den nächsten Tagen auf weiterge-

hende Verlautbarungen. Wahrscheinlich sind viele 

Dinge bis zum Erscheinen dieser Zeitung schon 

geklärt. Das kann auch zu Irritationen im Termin-

kalender führen (siehe Seite 47). 

Für Dedinghausen sind bereits im Vorfeld dieser zu 

erwartenden Beschlüsse und der sich verschärfenden 

Corona-Pandemie einige Dinge geklärt worden: 
 

26.10.: Der WTTV unterbricht die laufende TT-

Saison bis zum 31.12.20 – siehe Seite 46. 

30.10.: Der Vorstand des Bürger-

rings sagt die JHV ab. Infos dazu 

auf Seite 26. 

30.10.: Der Vorsitzende der 

Tennisabteilung im SV BW sagt 

die Abteilungsversammlung ab. 

Peter Becker dazu: „Es tut mir leid, 

aber wir sind sicher, dass dies im 

Sinne unserer aller Gesundheit die 

vernünftigste Lösung ist. 

Wir planen im März 2021 den 

nächsten Versuch einer Jahres-

hauptversammlung und werden 

dann auf die Jahre 2019 und 2020 

zurückblicken.“ 

01.11.: Der IK ‚Mensch hilft 

Mensch‘ verzichtet bis auf Weite-

res auf seine samstägliche Präsenz 

im Dorfwagen. 

02.11.: Die Sportveranstaltungen im Amateurbereich 

sollen bis Ende November ausgesetzt werden. 

Genauere Regelungen lagen bei Drucklegung dieser 

Zeitung noch nicht vor. 

03.11.: Die Seniorengemeinschaft wird sich nicht 

zum Monatstreffen versammeln. 

06.11.: Die Musikfreunde haben ihre JHV abgesagt. 

Lesen Sie dazu Infos auf Seite 26. 

06.11.: Die BW-Tennisabteilung hat das Grünkohl-

essen abgesagt. 

07.11.: Der Schützenverein hat seine JHV abgesagt. 

14.11.: Der KCD sagt seine Aktionen zum Sessions-

beginn ab. (Siehe auch Seite 32.) 

15.11.: Die KFD hat ihre JHV abgesagt. 

17.11.: Der Seniorennachmittag des OV fällt in 

diesem Jahr aus. 

19.11.: Der Vorstand von ‚Dorf mit Zukunft‘ sagt die 

geplante JHV ab. 
 

Was sonst noch so ausfallen wird, stand bei Druckle-

gung dieser D.a.-Ausgabe noch nicht fest. In der De-

zember-Ausgabe wird D.a. diese Liste sicherlich 

fortsetzen. Klar ist aber schon, dass D.a. den Puten-

skat (geplant für den 11. Dezember) absagt. Auch der 

Seniorennachmittag am 2.12. findet nicht statt. Die 

Nikolaus- und Weihnachtsfeier der BW-Fußballab-

teilung (5.12. und 12.12.) fallen aus. 

D.a. 534/06 
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(Alexandra Ahlke) 

D.a. 534/07 
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Arbeitseinsatz an der Fukuhle 
 

Am Samstag, den 10.10.2020 trafen sich 

Mitglieder der Gruppe „Väterstamm-

tisch“ (organisiert von Carsten Jütte, (im 

Bild 3.v.l.) mit unserem Ortsvorsteher 

Bernhard Schäfers (im Bild r.) an der 

Fukuhle, um dort mal wieder klar Schiff 

zu machen. 

Es gab reichlich zu tun. So wurden die 

Wege und Beete vom Unkraut und Laub 

befreit. Des weiteren wurden Büsche 

geschnitten, mit einem Hochdruckreini-

ger die Steinumrandung gesäubert. 

Leider musste auch reichlich Müll, wie 

z.B. Pizzaverpackungen, entsorgt 

werden. Außerdem wurde noch ein Boot 

organisiert, um an das Entenhäuschen zu 

gelangen, was ebenfalls gesäubert wurde. 
 

Nach getaner Arbeit ging man zum 

geselligen Teil über. Der Grill wurde 

angezündet und man saß bei der ein – 

oder anderen Flasche Bier noch 

zusammen. 
 

Wie man hörte, hat allen Beteiligten die 

Aktion viel Spaß gemacht, so dass 

weitere Aktionen dieser Art bereits 

geplant sind. 
 

Der Ortsvorsteher und der Bürgerring – 

Vorstand bedanken sich für die 

Unterstützung! 
 

Markus Schulte 
(Schriftführer Bürgerring) 

 

 
Der Väterstammtisch am 10. Oktober im Arbeitseinsatz an der 

Fukuhle. 
 

 
 

 
 

 

 
 

D.a. 534/08 

Denken ist die schwerste Arbeit,  

die es gibt.  

Das ist wahrscheinlich auch der Grund, 

warum sich so wenig Leute damit 

beschäftigen. 
 

Henry Ford 

(*30.07.1863 +7.02.1947; US-amerikanischer 

Autohersteller) 

 



D.a. 534 ... aktuell * Rückblick November 2020 

 
 

POL-SO: Lippstadt-Deding-

hausen – Farbschmierereien  

im Dorf verteilt 
 

Lippstadt (ots) In der Nacht von Donnerstag auf Frei-

tag, zwischen 18:00 Uhr und 04:50 Uhr, haben unbe-

kannte Täter an unzähligen Stellen Hauswände und 

andere Gegenstände mit Farbe beschmiert. Die lila 

Farbe wurde im gesamten Dorf an Stromkästen, 

Mauern, Infotafeln und Bushaltestellenhäuschen 

verteilt.  

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können 

oder etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang 

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 

Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbin-

dung zu setzen. (wo)  

 

Beispiele 

des 

Frevels 
 

(HWW) Kurz hat 

die Redaktion 

überlegt, ob man 

den Schmierfin-

ken durch die 

Veröffentlichung 

der Fotos auch 

noch eine Bühne 

bieten sollte. 

Doch letztlich 

geht es bei D.a. 

ja darum, das 

Dorfgeschehen 

zu dokumentie-

ren und jene, den 

das Heimatdorf 

am Herzen liegt, 

umfangreich zu 

informieren. 

Außerdem könn-

te es sein, dass 

jemand durch die 

Art der Be-

schmierung und 

den „Inhalt“ auf 

Hinweise für die 

Polizei kommt. 

Tel.-Nr. s.o. 

D.a. 534/09 

 
Bäckerei Bals 

 
Nünnerichs Ecke 

 
Buswartehäuschen am Kindergarten. 

Hier kann man den Schaden nicht einfach durch über-

streichen beseitigen. Hier wird es aufwändiger. Beson-

ders schade ist es, dass hier jugendliches Engagement 

zerstört wurde. 

 
Gasthof Kehl 

 
Infotafel am Bürgertreff 

    

Polizeiberichte 
 
 

POL-SO:  
16.10.2020 – 13.31 
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Ein Hallo an alle Bökenförder und „Anrainer“ � 
 

Falls Ihr uns noch nicht kennt:  

Bökenförde hat eine Dorf-Bücherei. Wir haben unge-
fähr 1300 Bücher und rund 100 Hör-Bücher in 
deutscher Sprache im Programm.  
Unser Sortiment ist ganz breit aufgestellt. Wir haben 
Krimis – manche mit nur einem kleinen Blutklecks, 
andere aber auch mit eimerweise Angst und 
Schrecken, Romane für Sie und Ihn mit aktuellen 
Themen, aber auch im History-Set-up. Wir haben 
etwas für den Liegestuhl, aber auch für den Leder-
sessel, das ganz Leichte und das etwas Anspruchs-
vollere.  
Wir haben jeden Donnerstag von 17:00 bis 18:00 
geöffnet. Wir beraten bei Bedarf und wirklich jeder 
ist willkommen. Bisher ist noch niemand wieder 
ohne Buch gegangen.  
Im Lock-Down haben wir den Liefer-/Abholservice 

gestartet und beibehalten. Anruf genügt und die 
schönsten Bücher sind bei Euch.  
So eine Menge an Büchern kann verwirren. Daher ist 
eine Vorauswahl möglich. Über die Bökenförder 
Internetseite ist die Bücherliste einsehbar. Zum Teil 
schon mit kleinen Inhaltsangaben. Wir arbeiten 
laufend an der Vervollständigung. Dort findet Ihr 
auch nochmal alle Angaben zur Dorfbücherei – 
einschließlich aller Kontaktdaten.  
Wir freuen uns auf Euch. 

Kerstin Hönemann (Tel. LP 21929)  
Sabine Royle (0160-4546415 oder 
sabine.royle@freenet.de)  

 

Unter Facebook: Dorfbücherei Bökenförde oder auf 
www.boekenfoerde.de / kfd / Dorfbücherei  

 

Neues Spielgerät in der Kita Rixbeck 
Kletterhaus und Kletterpfad mit Rutsche sorgen für Spielspaß 
 

Rixbeck. Während Friedrich Blume, Sachverständiger für Spielplätze, das 
neuaufgebaute Spielgerät in der Kita Rixbeck sorgfältig prüft, stehen vor dem 
Bauzaun bereits ungeduldig die Kindergartenkinder. Nach Ende der Prüfung ist 
aber klar: „Hier darf in Zukunft gespielt werden.“ 
„Der Kletterpfad und Kletterhaus inklusive Rutsche beinhaltet unter anderem  
eine Netzbrücke, eine Rutschstange, eine Kletterwand und eine Balancier-
seilkombination“, erklärt Lothar Dreckhoff, Fachdienstleiter Grünflächen bei 
der Stadt Lippstadt. Damit wird das Angebot für die älteren Kinder ab drei 
Jahren ergänzt. 

Geprüft und für bespielbar befunden:  
Das neue Spielgerät an der Kita in Rixbeck 

Foto: Stadt Lippstadt 

ehedem in Dedinghausen nun in Esbeck 
Dorfkinder sind die Kinder der Tagespflege, die in Esbeck auf Schnieders Hof an der Bergstraße zu finden sind. 
Hier werden neun Kinder von 0 – 3 Jahren betreut.  
Es gibt einen Garten zum Spielen, in dem auch Gemüse für das Mittagsessen angebaut wird und eine große 
Wiese mit unserem Hühnerwagen. Die meiste Zeit verbringen die Dorfkinder draußen. Im Garten und in der 
Natur können sie gemeinsam viel entdecken und manches Abenteuer erleben. 
Wir betreuen die Dorfkinder montags bis freitags von 7.30 bis 14.30 Uhr. In diesem Zeitrahmen ist eine indivi-
duelle Buchung möglich. Die Kosten für die Betreuung sind einkommensabhängig und gleichen denen eines 
Kindergartenplatzes. 
 

Noch Plätze für 2021 frei! 

Weitere Infos gibt’s bei Susanne Lödige, Tel.: 0151-12 71 91 77; eMail: s.loedige@yahoo.de    und 
Nicole Sprengkamp, Tel.: 0176-56 70 15 31, eMail: nicolesprengkamp@yahoo.de 
D.a. 534/10 
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   D.a. gibt Tipps zu Ihrem Recht   . 
 

 

Aktuelle Urteile XLIV 
 

Befreiung von 
der "Masken-
pflicht" in der 

Schule erfordert Vorlage 
einer aussagekräftigen 
ärztlichen Bescheinigung 

(Oberverwaltungsgericht NRW, 
Beschluss v. 24.09.2020, 13 B 
1368/20) 
 

Die Antragsteller sind zwei Schü-
ler einer weiterführenden Schule 
in NRW. Sie haben beim VG 
Münster beantragt, ihnen im 
Wege der einstweiligen Anord-
nung für die Teilnahme am 
Präsenzunterricht eine Befreiung 
von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung zu 
erteilen.   
Zur Begründung legten die 
Schüler ähnlich lautende ärztliche 
Atteste vor, wobei es in dem einen 
hieß, dass das ganztägige Tragen 
eines Mund-Nase-Schutzes im 
Unterricht aus gesundheitlicher 
Sicht nicht zu befürworten sei. 
Insbesondere würden dadurch die 
Konzentration und die Aufmerk-
samkeit negativ beeinflusst, was 
sich wiederum auf den Lernerfolg 
auswirke. Die zweite Bescheini-
gung enthielt lediglich den Hin-
weis, dass die Schüler aus 
gesundheitlichen Gründen von der 
Maskenpflicht befreit seien. Die 
Schulleitung erteilte keine Befrei-
ung von der Maskenpflicht.  
Den Eilantrag der Antragsteller 
lehnte das Verwaltungsgericht 
Münster ab. Die dagegen gerich-
tete Beschwerde beim OVG blieb 
erfolglos. Nach Ansicht des VG 
hätten die Antragsteller schon 
nicht aufgezeigt, dass ihnen ohne 
die Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes schwere und 
unzumutbare Nachteile drohten. 
In den vorgelegten Attesten seien 
medizinische Gründe, die eine 
Befreiung nach Maßgabe der 
Coronabetreuungsverordnung 
rechtfertigten, nicht konkret darge-
legt. 
Die Beschwerde bleibt auch nach 
Ansicht des OVG zunächst ohne 

Erfolg, soweit sich die Antragstel-
ler gegen die Rechtmäßigkeit und 
den Nutzen der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung als solche wenden, 
weil die Verpflichtung, auf dem 
Schulgelände und in den Schul-
gebäuden grundsätzlich eine 
Alltagsmaske zu tragen, voraus-
sichtlich rechtmäßig ist und sie 
insbesondere dem Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz genügt. 
Die Antragsteller haben darüber 
hinaus nicht glaubhaft gemacht, 
dass medizinische Gründe vorlie-
gen, die eine Befreiung von der 
sog. Maskenpflicht auf dem Schul-
gelände und in Schulgebäuden 
gemäß der CoronaBetrVO recht-
fertigen. Nach der VO hat die 
Schulleitung die Möglichkeit, aus 
medizinischen Gründen von der 
Maskenpflicht zu befreien. Aller-
dings sind die Gründe dafür auf 
Verlangen nachzuweisen. 
Das heißt, es muss ein Attest vor-
gelegt werden, das gewissen Min-
destanforderungen genügen 
muss. Dieses muss jedenfalls 
beinhalten, welche konkret zu 
benennenden gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen auf Grund der 
Verpflichtung zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung in der 
Schule alsbald zu erwarten sind 
und woraus diese im Einzelnen 
resultieren. Falls besondere 
Vorerkrankungen vorliegen, 
müssen auch diese konkret 
bezeichnet werden. Außerdem 
muss der attestierende Arzt auch 
darlegen, auf welcher Grundlage 
er zu dieser Einschätzung gelangt 
ist.  
Die vorgelegten Atteste genügten 
diesen Anforderungen auch nach 
Auffassung des OVG nicht. Die 
angeführten allgemeinen Beein-
trächtigungen wie Konzentrations-
mangel und negative Beeinflus-
sung der Aufmerksamkeit stellten 
nämlich keine medizinischen 
Gründe im Sinne des Befrei-
ungstatbestandes dar, weil sie als 
Folgen einer langen Tragedauer 
im Grundsatz bei allen Schülerin-

nen und Schülern auftreten 
können. Die CoronaBetrVO ver-
langt nach Sinn und Zweck aber 
grundsätzlich über diese allgemei-
nen Beeinträchtigungen hinausge-
hende physische und/oder psychi-
sche Erkrankungen, die in der 
Person des jeweiligen Antragstel-
lers begründet sind. Der Ansicht 
der Antragsteller, dass der 
Benennung konkreter medizini-
scher Gründe in einer entspre-
chenden Bescheinigung daten-
schutzrechtliche Aspekte entge-
genstehen, folgt das Gericht übri-
gens ebenfalls nicht, weil die 
Antragsteller konkrete Anhalts-
punkte, die einen nicht daten-
schutzkonformen Umgang mit 
ihren Daten befürchten lassen, 
nicht vorgetragen haben. 
Medizinische Gründe im Sinne von 
CoronaBetrVO ließen sich auch 
nicht aus der von den Antragstellern 
abgegebenen eidesstattlichen Ver-
sicherung entnehmen, in der diese 
erklären, dass sie an gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen und Vor-
erkrankungen litten. Soweit sie 
befürchten, durch das Tragen der 
Maske nach kurzer Zeit beispiels-
weise einen Kreislaufkollaps, einen 
epileptischen Anfall oder einen 
Hirnschlag zu erleiden, erklärten sie 
schon nicht, dass die behaupteten 
Beeinträchtigungen und Vorerkran-
kungen ursächlich für die von ihnen 
benannten körperlichen Folgen sein 
können.  
In diesem Zusammenhang fehlt 
auch der Vortrag, dass die 
Prozessbevollmächtigte der Antrag-
steller darüber informiert worden ist, 
um welche gesundheitlichen Beein-
trächtigungen und Vorerkrankungen 
es sich über-haupt handeln soll. 
Darüber hinaus erkenne das 
Gericht auch nicht, dass die 
beschriebenen Gesundheitsgefah-
ren unabhängig von etwaigen Vor-
erkrankungen eintreten könnten, 
weil für eine solche Annahme 
hinreichend belastbare Erkenntnis-
se fehlten. 

 

Meinhard Brink  
(Rechtsanwalt),  

Am Birkhof 50, Dedinghausen 

§ 
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Andreas John 
 

Elektronik-Basteleien 
 
 

(HWW) Andreas John hat bereits öfter in D.a. sein Hobby „Elektronik-Basteleien“ vorge-

stellt. Im Folgenden gibt der 49-jährige Dedinghauser (Am Teich 11) einen weiteren 

Einblick in sein Hobby. Hier zum Thema:  
 

Elektronik-Bastelei: Kohlendioxid-Sensor 
 

Seit vielen Jahren misst das Umweltbundesamt auf 

der Zugspitze und auf dem Schauinsland, möglichst 

ungestört von lokalen Quellen, die Kohlendioxid-

Konzentration in der Außenluft und dokumentiert so 

den allgemein bekannten Anstieg (siehe Abb. 1 

[UBA1]). Die darin sichtbaren Schwankungen 

werden durch die sich mit der Jahreszeit verändernde 

CO2-Aufnahme der Pflanzen verursacht. 

Im Innenraumbereich entspricht nach gründlichem 

Lüften die CO2-Konzentration der Außenluft-

Konzentration und steigt dann durch Atmung bis 

zum nächsten Lüften an. Je nach körperlicher Aktivi-

tät erzeugt ein Mensch ca. 460 bis 5500 Gramm CO2 

pro Tag [ATEM] (welches aber nicht den generellen 

CO2-Anstieg im Außenluftbereich fördert, weil der 

enthaltene Kohlenstoff aus dem normalen oberirdi-

schen Kohlenstoff-Kreislauf stammt). CO2-

Konzentrationen oberhalb von 1500 ppm können laut 

Umweltbundesamt zu Kopfschmerzen, Müdigkeit, 

Schwindel und Konzentrationsschwäche führen und 

spätestens bei Erreichen einer Konzentration von 

2000 ppm sollte gelüftet werden [UBA2]. 

Für die Messung der CO2-Konzentration kann man 

den gleichen Effekt nutzen, der die Erderwärmung 

verursacht, nämlich, dass CO2-Teilchen gerne Infra-

rot-Strahlung absorbieren [NDIR]. Wenn man eine 

Lichtschranke aus einer Infrarot-LED und einem 

Infrarot-Empfänger aufbaut, dann ist das Empfangs-

signal umso geringer je größer die CO2-

Konzentration im offenen Luftbereich zwischen LED 

und Empfänger ist. Um die Messgenauigkeit zu 

erhöhen, kann man noch eine zweite Lichtschranke 

als Referenz nutzen, welche eine konstante, bekannte 

CO2-Konzentration in einer abgeschlossenen Luft-

strecke enthält. Zur weiteren Erhöhung der Mess-

genauigkeit kann man auch noch den am Messort 

vorliegenden Luftdruck in einer Korrektur-Formel 

berücksichtigen. 

Ein CO2-Sensor dieser Art ist z. B. auf dem Modul 

SCD30 der Schweizer Firma Sensirion realisiert, 

zusammen mit einem Temperatur-Sensor und einem 

Luftfeuchte-Sensor [SCD30]. 

Basierend auf diesem oder ähnlichen Sensoren kann 

man fertige Anzeige-Geräte von verschiedenen 

Herstellern kaufen. 

In meinem Fall will ich das SCD30-Modul zusam-

men mit noch weiteren Mess-Modulen in ein eigenes, 

Wohnzimmer-taugliches Anzeige-Gerät einbauen 

und habe dafür das Modul erstmal in einem Testauf-

bau in Betrieb genommen (siehe Abb. 2). 

Nach dem Einschalten nimmt die für den Arduino 

Uno entwickelte Software beim SCD30-Modul  
 

D.a. stellt vor: 
Hobbys in Dedinghausen 

 

 
 

Abb. 1: Kohlendioxid-Konzentration in der Außen-

luft (Monats-Mittelwert) als Anzahl CO2-Teilchen 

pro eine Million Luftteilchen (ppm) [UBA1]. 
 

 
Abb. 2: Testaufbau mit (von links nach rechts): 5V-

Gleichspannungszuführung, SCD30-Modul mit 

NDIR-CO2-Sensor und Temperatur- sowie Luft-

feuchte-Sensor, 3V-Hilfsspannungserzeugung, 3V-

5V-Signalkonverter, Drehregler für LCD-Kontrast, 

LCD-Anzeige. Unten: Arduino Uno-Microcontroller-

Modul inkl. Software. 
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zuerst verschiedene Grundeinstellungen vor. 

Anschließend liest sie dort alle 10 Sekunden Mess-

werte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-

Konzentration aus und gibt diese an die LCD-

Anzeige in formatierter Weise weiter. 

Vielleicht warte ich aber auch noch mit der Entwick-

lung des Gerätes auf das von Sensirion neu angekün-

digte Modul SCD40, welches durch Verwendung 

eines photo-akustischen Messprinzips deutlich kom-

pakter als das SCD30-Modul aufgebaut ist, allerdings 

auch eine etwas schlechterer Genauigkeit aufweist. 

Beim photo-akustischen Prinzip wird eine Infrarot-

LED in einer offenen Messkammer gepulst betrieben 

und die sich daraus ergebende gepulste CO2-

Absorption als Schall mit einem empfindlichen 

Mikrofon gemessen. Je höher die CO2-Konzentration 

ist, desto lauter ist dann der Schall [PAS]. 
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Neuer Insta-Channel: 

@dedinghausen_memez_ ! 
 

(JK) Deding-

hausen hat 

einen neuen 

Insta-Channel: 

@dedinghau-

sen_memez_ !  

Erstellt werden 

die “Memes” - 

Bilder, Fotos 

etc. mit lusti-

gem, satiri-

schem oder 

gesellschafts-

kritischem 

Inhalt - vom 

jungen 

Dedinghäuser 

Elias Knaup 

und (Ex-

Dedinghäuser) 

Finn Bartel.  

Neben 

#dedinghau-

senaktuell und 

#dedinghausen 

ist dies dann 

der 3. Channel 

unseres Dor-

fes.  

Wir wünschen 

viel Erfolg!  

Eure D.a.-

Redaktion 
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[ATEM] 

https://www.co2online.de/ 

service/klima-orakel/beitrag/ 

wie-viel-co2-atmet-der-

mensch-aus-8518/ 

 

 

 

[NDIR] 

https://de.wikipedia.org/ 

wiki/Nichtdispersiver_Infrar

otsensor 

 

 

 

[PAS] 

https://de.wikipedia.org/wiki

/Photoakustische_Spektrosk

opie 

 

 

 

 

[SCD30] 

https://www.sensirion.com/ 

de/umweltsensoren/kohlendi

oxidsensor/kohlendioxidsens

oren-co2/ 

 

 

 

[UBA1] 

https://www.umweltbundes 

amt.de/daten/klima/ 

atmosphaerische-

treibhausgas-

konzentrationen#kohlendiox

id- 

 

[UBA2] 

https://www.umweltbundesa

mt.de/sites/default/files/medi

en/pdfs/kohlendioxid_2008.

pdf 

 

 

Die Weisheit eines Menschen  

misst man nicht nach seinen 

Erfahrungen, sondern nach seiner 

Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. 
 

George Bernard Shaw 

(*26.07.1856 +2.11.1950; irischer Dramatiker) 
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Gedanken zum Klimaschutz in 
Dedinghausen 

 

Ich wende mich heute als Sprecher unseres Initiativkreises Mensch hilft 
Mensch aus Dedinghausen an Sie. Wie Sie wissen, bieten wir für alle 
Menschen in Dedinghausen die Vermittlung von Unterstützungsleistungen zur 
Bewältigung des Alltages an. 
Uns Allen ist bekannt, dass unsere Erde, wie wir sie kennen und lieben, in 
großer Gefahr ist. Der Klimawandel schreitet voran und es liegt an uns Allen, 
etwas dagegen zu unternehmen. 

 

Die Europäische Union hat dazu einige ambitionierte 
Pläne vorgestellt, die jedoch von den nationalen 
Regierungen nicht mitgetragen werden. Ganz beson-
ders die deutsche Bundesregierung hält sich mit der 
Umsetzung ehrgeiziger Klimaschutzziele deutlich 
zurück. Begründet wird diese Zurückhaltung mit der 
Gefährdung von Arbeitsplätzen in Deutschland.  
Jeder von uns kann auch persönlich etwas für den 
Klimaschutz leisten. Unter anderem trennen wir 
bereits Müll, verzichten wann immer möglich auf 
Plastiktüten, denken daran, Heizleistungen zu redu-
zieren sowie Beleuchtung auszuschalten, essen weni-
ger Fleisch, trinken öfter Leitungswasser und nutzen 
immer häufiger das Fahrrad.  
Aber jeder von uns kann ohne großen Aufwand noch 
mehr tun. 
Ein weiterer Schritt zur CO2-Reduzierung, ist es, sich 
bewusst zu machen, wie viel CO2  ich tagtäglich in 
die Umwelt puste. Beim Versuch einen Überblick zu 
gewinnen, kann der CO2-Rechner des Umweltbun-
desamtes unter uba.co2-rechner.de helfen. Dabei 
werden die Punkte Wohnen, Strom, Mobilität, Ernäh-
rung und sonstiger Konsum ausgewertet. Er liefert 
eine ungefähre Vorstellung, wie hoch mein persönli-
cher CO2-Fußabdruck ist. Die Webseite bietet auch 
Tipps an, wie sich dieser kurz-, mittel- und langfris-
tig reduzieren lässt. Dabei wird auch das Einsparpo-
tential dieser Tipps angezeigt. 
Im Folgenden möchte ich mich mit einer Möglichkeit 
der CO2-Reduzierung befassen. 
Als Mitglied im Klimabündnis Lippstadt habe ich 
erfahren, dass sich nur 2,5 % der Lippstädter Haus-
halte, als auch nur 3 % der Dedinghauser-Haushalte 
für die Nutzung von Grün-/Ökostrom entschieden 
haben.      
Als langjähriger Grünstrom-Nutzer bin ich sehr 
erschrocken über diesen geringen Wert. Warum ist 
das so? Ich will versuchen die Vorteile des Grün-
/Ökostromes zu erläutern und die entstehenden 
Mehrkosten im Gegensatz zu konventionellem Strom 
(Graustrom) darzustellen. 
 

Was ist Öko-/Grünstrom?  
Unter Ökostrom versteht man in der Regel regenera-

tiv erzeugten Strom aus erneuerbaren Ressourcen. 
Wasserkraft, Windenergie und Photovoltaik gehören 
unstrittig dazu. Grünstrom trägt zur Einsparung von 
Emissionen bei und zielt auf eine möglichst CO2-
neutrale Stromerzeugung. 
 

Hochwertiger Ökostrom geht noch einige Schritte 
weiter: 
 Er verdrängt konventionell erzeugten Strom aus 

Atom- oder Kohlekraft vom Markt und treibt 
den Ausbau erneuerbarer Energien und deren 
Integration ins Versorgungssystem voran. 

 Er fördert mit den Erlösen aus dem 
Ökostromtarif vielfältige sinnvolle Aktivitäten 
und Projekte, die die Energiewende 
beschleunigen und qualitativ voranbringen. 

 Er stammt ausschließlich aus regenerativen 
Anlagen, die zudem bestimmte Umweltkriterien 
erfüllen, zum Beispiel: 
 keine Windkraftanlagen in Naturschutzge-

bieten 
 kein Strom aus Deponiegas 

 Vom Ökostrom-Anbieter unabhängige Gutachter 
überprüfen und überwachen, ob diese Kriterien 
eingehalten werden. 
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Warum Öko-/Grünstrom? 
Die Mehrheit der Stromanbieter bieten die Möglich-
keit, Öko-/Grünstrom zu beziehen. Informieren Sie 
sich bei Ihrem Anbieter. 
Die Stadtwerke Lippstadt beziehen ihren Grünstrom 
aus den o. g. verschiedenen Energiequellen. Dieser 
Grünstrom ist mit dem „OK-Power Label“ zertifiziert 
und stammt vorzugsweise aus dem Alpen-Raum. 
Das OK Power Siegel zeichnet Ökostromtarife aus, 
deren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Ener-
gien stammt und die nachweislich einen zusätzlichen 
Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. 
Auch faire Vertragsbedingungen sind ein wichtiges 
Kriterium. 
 

Eine Möglichkeit zur Nutzung von Grünstrom bieten 
unsere Stadtwerke in Lippstadt. Diese Möglichkeit 
will ich etwas dezidierter betrachten. 
 

Hinter dem OK-Power-Siegel steht der gemeinnützi-
ge Verein EnergieVision – und mit ihm die Idee, den 
Verbraucher- und Umweltschutz in der Energiewirt-
schaft stärker in den Vordergrund zu rücken. Der 
2000 gegründete Verein wird gemeinsam von dem 
Öko-Institut e.V. und der HIR (Hamburg Institut 
Research) gGmbH getragen. 
 

Warum brauchen Ökostromtarife ein 
Siegel? 
Ein seriöses Qualitätssiegel zeigt gerade in einem 
unübersichtlichen Marktangebot anspruchsvollen 
Verbrauchern auf einen Blick: Hier bekommen Sie 
geprüfte Qualität! 
Seit der Liberalisierung des deutschen Strommarkts 
hat sich der Ökostrommarkt dynamisch entwickelt. 
Unzählige Anbieter von grünem Strom werben mitt-
lerweile um Kunden. Dahinter verbergen sich jedoch 
sehr verschiedene Auffassungen des Begriffs 
„Ökostromtarif“. Bei vielen Ökostromprodukten 
wird nur Strom aus erneuerbaren Anlagen, in der 
Regel Wasserkraftwerken, verkauft, der keinen 
zusätzlichen Impuls zur Förderung der Energiewende 
bewirkt. Mit einem hochwertigen Ökostromsiegel als 
Orientierungshilfe kann der Stromverbraucher vor 
einem Wechsel zu Ökostrom erfahren, welcher Tarif 
einen zusätzlichen Umweltnutzen hat 
(https://www.ok-power.de/ok-power-siegel.html). 
 

Kosten-Gegenüberstellung am Beispiel der 
Stadtwerke Lippstadt: 

Auch wenn zurzeit noch ein Mehrwertsteuersatz von 
16% gültig ist, haben wir die voraussichtlich ab 
01.01.2021 wieder geltenden regulären 19% Mehr-
wertsteuer angenommen. 
Die Grundkosten für die Bereitstellung von Strom 
bleiben beim Wechsel auf Grünstrom unverändert. 
Der Sondervertrag VON HIER wird für die Laufzeit 
bis zum 31.12. bindend abgeschlossen und kommt 
nur in Zusammenhang mit einer Einzugsermächti-
gung zustande. Durch die längere Laufzeit haben die 
Stadtwerke eine Planungssicherheit und können so 
den Vorteil an die Kunden weitergeben.  
Das bedeutet für den Haushaltskunden pro Jahr: 
 Ein-Personenhaushalt mit einem Jahresver-

brauch von 1.600 kWh ein Aufpreis von 9,52 
€/brutto (8,00 €/netto). 

 Zwei-Personenhaushalt mit einen Jahresver-
brauch von 2.500 kWh ein Aufpreis von 14,88 
€/brutto (12,50 €/netto). 

 Vier-Personenhaushalt mit einen Jahresver-
brauch von 3.200 kWh ein Aufpreis von 19,04 
€/brutto (16,00 €/netto). 

 

Wie kann ich Grünstrom beziehen? 
Ein Wechsel zum Grünstrom ist jederzeit möglich. 
Das entsprechende Formular finden Sie auf der 
Internetseite der Stadtwerke Lippstadt GmbH 
(www.stadtwerke-lippstadt.com) oder einfach anru-
fen 02941/2829 – 444 und es wird Ihnen zugeschickt. 
 

Fazit: 
Sollte uns die Möglichkeit, mit relativ geringem 
Aufwand, nachhaltig unsere Umwelt zu entlasten, 
nicht ein jährlicher Mehraufwand von circa 9,50, 
15,00 oder 19,00 €, je nach Haushaltsgröße, wert 
sein? 
Die Umwelt wird sich über jeden Stromkunden 
freuen, der zum Öko-/Grünstrom wechselt.  

Machen Sie mit! 
 

Gerne unterstützen wir von Mensch hilft Mensch 
beim Wechsel auf Öko-/Grünstrom. 
 

Schlussbemerkung: 
Dieser Artikel ist mit Unterstützung der Stadtwerke 
Lippstadt entstanden. 
Natürlich ist auch der Wechsel zu Öko-/Grünstrom 
bei einem anderen Anbieter eine Möglichkeit. In 
diesem Fall müssen aber die Preise und Regeln des 
anderen Anbieters geprüft werden. 
 

Peter Becker 
für 

‚Mensch hilft 
Mensch‘ 

 
 

Stand: 01.01.2020 Graustrom 
netto 

Grünstrom 
netto 

Diffe- 
renz 

Graustrom 
brutto 
(19%) 

Grünstrom 
brutto 
(19%) 

Diffe- 
renz 

Grundversorgung  22,06 
ct/kWh 

22,56 
ct/kWh 

+ 0,50  26,25 
ct/kWh 

26,85 
ct/kWh 

+ 0,58 

Sondervertrag 
VON HIER 

20,84 
ct/kWh 

21,34 
ct/kWh 

+ 0,50 24,80 
ct/kWh 

25,39 
ct/kWh 

+ 0,58 

D.a. 534/15 



D.a. 534 ... aktuell * Hintergrund November 2020 

Bereicherung der 

Infrastruktur Dedinghausens 
‚Blickpunkt Entspannung‘ - das 

Entspannungsstudio ‚Am 

Gurgeskamp‘ bietet eine Auszeit aus 

der täglichen Routine 
 

(BHK/HWW) Nach den Sommerferien 2020 ging das Entspannungsstudio an 
den Start. Christiane Ringer (48) und ihre Mutter Karin Triebel (75) hatten 
schon 2017 in Dedinghausen gewohnt und kannten damit die Räumlichkeiten 
‚Am Gurgeskamp‘ 5. Deren Großräumigkeit lockte die beiden Damen erneut 
nach Dedinghausen. Die beiden Damen haben seit längerem Erfahrungen in 
Entspannungsstudios gesammelt. In mehreren Städten, u.a. in Köln, hatten sie 
eigene Studios. 
Christiane Ringer 
(Bild rechts) absolvier-
te 2003 die Ausbil-
dung als Touchlife-
Massage*)-Praktikerin 
und ist seitdem als 
Wellnesstherapeutin 
tätig. Sie besitzt den 
Reiki**) Grad 1. Ihre 
Hobbies sind Bauch-
tanz und Fotografie-
ren. 
Karin Triebel ist seit 
2000 Übungsleiterin für Progressive Muskelentspannung. Außerdem ist sie 
seit über 20 Jahren Meditationslehrerin und Reiki-Meister/Lehrerin. Zusätzlich 
ist sie Touch Of Oneness Praktikerin. 
 

"Denk auch mal an dich!", ist das Motto des Entspannungsstudios von 
Christiane Ringer und Karin Triebel. 
„Verschiedene Entspannungstechniken bieten die Möglichkeit, eine Auszeit 
aus der täglichen Routine zu nehmen. Hier können Sie zwischen zahlreichen 
Wellness-Angeboten wählen“, sagt Christiane Ringer und gibt das bekannt: 
 

Kurstermine im November 2020: 
 

ab Montag, 9.11.2020, 18 Uhr (Abendkurs) 
ab Donnerstag, 12.11.2020, 10 Uhr (Frühkurs) 
Meditationskurs: Phantasiereisen / 6x 
Es sind Reisen in der Phantasie an wunderschöne Orte, an denen man sich 
wohl und geborgen fühlt und vollkommen entspannen kann! 
 

ab Montag, 9.11.2020, 19 Uhr (Abendkurs) 
ab Dienstag, 10.11.2020, 10 Uhr (Frühkurs) 
Bewegungskurs (Verspannungen lösen) / 6x 
Ein gesunder Mix von Elementen aus den Bereichen des Bauchtanzes und 
Rückentraining, begleitet von rhythmischer Musik, kann ein neues Körperge-
fühl vermitteln. Der Kurs wird in lockerer und kleiner Runde (2-4 Teilnehmer) 
ohne sportliche Höchstleistungen durchgeführt. Unabhängig von Alter und  

 

Erklärungen: 
 

*) Touchlife-Massage 
 

TouchLife - das ist Berührung, 
die tief unter die Haut geht. 
Eine Wohlbefindensmassage 
(Wellness), deren Motto "Be-
wusstheit für Körper und Geist" 
sich in allen Anwendungen und 
Praktiken widerspiegelt. Eine 
Methode, die ganzheitliches 
Verständnis vom Menschen mit 
der Kunst der achtsamen 
Berührung verbindet. 
In der TouchLife Massage 
werden über 100 Massagegriffe 
angewendet, die bei Ver-
spannungen helfen, Verhär-
tungen lösen und die Muskula-
tur dehnen und lockern.  
Seit 1989 sind TouchLife Mas-
sagen nach Leder & von Kalck-
reuth bekannt. 
 

**) Reiki 
 

Bereits in den 1920er Jahren 
wurde Reiki von dem Japaner 
Usui Mikao entwickelt.  
Reiki ist ein Kunstwort, das aus 
den japanischen Wörtern rei 
(Geist, Seele) und ki (dem 
chinesischen Qi – Lebense-
nergie) gebildet wurde und in 
westlichen Schriften als „uni-
verselle oder universale 
Lebensenergie“ übersetzt wird.  
Reiki ist ein esoterisches Kon-
zept, nach dem durch Auflegen 
der Hände und eine spezielle 
Symbolarbeit Einfluss auf die 
Gesundheit eines so behandel-
ten Menschen genommen 
werden soll. 
Der Behandelnde sorgt zu 
Beginn für eine gute Durchblu-
tung seiner Hände, die dadurch 
beim Auflegen eine erhöhte 
Wärmeausstrahlung haben, die 
während der Behandlung noch 
zunimmt. Ähnlich wie bei einer 
Infrarot-Behandlung dringt die 
Wärmestrahlung der Hände in 
die Gewebe ein. 
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sportlicher Kondition. Keine Vorkenntnisse erforderlich. 
 
ab Dienstag, 10.11.2020, 19 Uhr 

Chakrenaktivierung / 8x 
Die Energieversorgung des Körpers wird über die 
Energiezentren, die man auch Chakren nennt, geregelt. In 
diesem Kurs wird man über die Funktionen der einzelnen 
Chakren aufgeklärt. Mit Hilfe geführter Meditationen 
werden diese Zentren aktiviert und harmonisiert. Dadurch 
bringt man Körper, Geist und Seele in Einklang. 
 
ab Donnerstag, 12.11.2020, 19 Uhr  

Yoga Nidra (Meditationskurs) / 6x 
Yoga Nidra ist eine angeleitete Meditation, die im Liegen durchgeführt wird. Während der Meditation wird die 
Aufmerksamkeit auf verschiedene Körperteile und -regionen gelenkt. Dadurch ist eine komplettes Abschalten 
und Entspannen möglich. 
 
Wochenendkurs: 
Sa/So, 21./22.11.2020, jeweils 9-13 Uhr 

Kamala-Reiki (aus dem traditionellen Reiki entwickelt) 
In diesem Kurs können die Teilnehmer erlernen, Energieübertragungen für sich selbst und andere anzuwenden. 
Die Kurse finden aufgrund der derzeitigen Corona-Lage auch schon mit 2 Teilnehmern statt. Für Freundinnen 
genau das Richtige. Auch für Lebenspartner eine schöne Möglichkeit für eine gemeinsame Auszeit! 
Die aktuellen Corona Regeln werden im Entspannungsstudio eingehalten! 
 
TouchLife®Massage 

Fast jeder leidet in der heutigen Zeit unter Verspannung 
und Schmerzen im Schulter-Nacken-Bereich und anderen 
Regionen. Hierbei kann eine wellnesstherapeutische 
Massage Abhilfe schaffen.  
Die Wellnesstherapeutin Christiane wendet in der 
TouchLife®Massage über 100 Massagegriffe an, die bei 
Verspannungen helfen, Verhärtungen lösen und die 
Muskulatur dehnen und lockern. Eine regelmäßige Massa-
ge ist eine der besten Möglichkeiten, Verspannungen 
vorzubeugen, die durch Stress, einseitige Bewegungsbelas-
tungen oder Fehlhaltungen entstehen. Der Kunde entschei-
det, ob die Massagegriffe intensiv-kräftig oder entspan-
nend-behutsam ausgeführt werden sollen. Die Massagesit-
zung kann nach vorheriger Absprache zwischen 20 und 90 

Minuten dauern.   
 

Reiki 
Um den eigenen Energiehaushalt wieder aufzufüllen, werden im Studio Reiki-
Anwendungen als Energieübertragung angeboten. Diese können stimmungsaufhel-
lend wirken und die Selbstheilungskräfte anregen. 
 

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage: 
www.blickpunkt-entspannung.de 
Anmeldungen und Buchungen über 
Telefon: 0152 24 396 936 
oder 
E-Mail: info@blickpunkt-entspannung.de 
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Karin Triebel  
Freie Reiki-Meisterin / Lehrerin 
Übungsleiterin für Progressive 

Muskelentspannung und 
Meditation 
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Donum Vitae - Babybox – Marmeladengläser – 

Hilfe aus Dedinghausen 
 

Karton für Kinder zum Start ins Leben 
Eine Nordische Idee: Donum Vitae will mit der 

„Babybox“ werdende Mütter unterstützen 
 

Seit 1949 bekommt jede schwangere finnische Frau 
ein sogenanntes Mutterschaftspaket. In dem Karton, 
der von der finnischen Sozialversicherungsanstalt 
Kela ausgegeben wird, befinden sich verschiedene 
Produkte, die Neugeborene in den ersten Lebensmo-
naten benötigen – Kleidung, Windeln, Kuscheltier, 
Schlafsack, Lätzchen, Bürste, Fieberthermometer, 
Nagelschere und Co.  
In Lippstadt 
gibt es das Pro-
jekt „Babybox“ 
seit 2017: Das 
Mutterschafts-
paket mit Ba-
byausstattung 
wird vom 
Team der 
Schwangeren- 
und Schwan-
gerschaftskon-
fliktberatungs-
stelle „Donum 

Vitae“ (Leben 
geben) an 
Frauen ausge-
geben, die wegen unterschiedlicher Ursachen mit 
ihrer Schwangerschaft überfordert sind. Seit 
Projektstart vor drei Jahren konnte Donum Vitae 
bereits rund 100 Boxen an Frauen ausgegeben, die 
kurz vor der Entbindung standen und aus unter-
schiedlichsten Gründen kaum oder wenig finanzielle 
Mittel für ihre Babys hatten! Die sehr praktische und 
liebevoll zusammengestellte Babybox kann in den 
ersten Monaten sogar als Bettchen dienen! 
Für die Frauen ist es eine große Erleichterung zu 
wissen, dass sie die allernötigsten Dinge wie Hygie-
neartikel, Kleidung und Pflegeprodukte haben, um 
ihr Baby versorgen zu können. Die Geste, etwas so 
liebevoll Zusammengestelltes zu bekommen, wirkt 
darüber hinaus nach, lässt lächeln, und sie spüren, 
welche Wertschätzung ihnen und ihren Kindern in 
den oft extrem schwierigen Situationen entgegenge-
bracht wird. Es berührt die Frauen auch sehr, dass so 
viele Menschen sich die Mühe gemacht haben, 
Decken, Mützen und Söckchen für ihre Kinder zu 
stricken.  
Übergeben wurden die Babyboxen unter Anderem im 
Evangelischen Krankenhaus Lippstadt und in der 

Beratungsstelle, Marktstraße 4, in Lippstadt. Sobald 
Frauen Unterstützung brauchen, werden die Mitar-
beiterinnen in der Beratungsstelle informiert. 
Mit der Zeit wurde der Inhalt der Donum Vitae 
immer wieder überarbeitet und angepasst. Hinzuge-
kommen sind z.B. ein Nachtlicht, eine abwischbare 
Wickelunterlage für unterwegs und auch eine Tasche 
für die Frau mit einem weiten T-Shirt, Puschen, 
einem Kosmetiketui mit Lippenpflegestift und Trau-
benzucker, Duschgel und Bodylotion. Zudem 
Binden, Stilleinlagen, Stilltee. Diese Ausstattung 
können die Schwangeren mit ins Krankenhaus 
nehmen, um auch dort die nötigsten Sachen für sich 
zu haben.  
 

Die Babybox ist also im wahrsten Sinne des 

Wortes ein RUNDUM-Paket: 
Ganz praktisch ist das Baby versorgt mit den allernö-
tigsten Dingen, ebenso die Frau, und die Tür zu einer 
möglichen Beratung der Mütter, wird dadurch viel 
leichter geöffnet. 
Alle gemeinsam bringen die sehr engagierten drei 
Mitarbeiterinnen von Donum Vitae in Lippstadt mit 
der Babybox sensible Themen „auf den Küchentisch“ 
und geben somit den Frauen und ihren Babys in 
extremen Notsituationen eine Stimme.  
 

Ein Satz noch: 
Natürlich werden auch den Vätern Lasten und 
Sorgen genommen, wenn sie ihre Kinder und Frauen 
erst einmal versorgt wissen. Für sie ist die Babybox 
zudem ein „emotionales Geschenk“, und genauso 
soll es sein! 
Das Projekt läuft gut. „Die Frauen nehmen die Box 
sehr gerne“, berichtet Christiane Schirk von der 
Beratungsstelle in Lippstadt, „bisher hat noch keine 
Frau das Angebot abgelehnt“. 
 

Ausblick: 
Da das Projekt mittlerweile einen gewissen Bekannt-
heitsgrad erreicht hat, wird die Babybox regelmäßig 
auch von anderen Fachleuten oder dem Krankenhaus 
angefragt, zum Beispiel, wenn dort eine Frau entbin-
det, die die Schwangerschaft verdrängt hat. 
Auch diesem Grund ist es der Lippstädter Beratungs-
stelle wichtig, schnell weiter zu machen mit den 
Boxen und zügig „nachzuproduzieren“. Denn aus  
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diesen Kooperationen entstehen für die Frauen und 

Babys oft wertvolle interdisziplinäre Kontakte und 

Hilfsangebote. Und der Inhalt der Box ist nicht starr. 

Anregungen und Ideen werden gerne entgegengeno-

men.  

Das Projekt „Babybox“ ist in Dedinghausen nicht 

unbekannt. Es wurde auf unseren Dorfmärkten vor-

gestellt. Elisabeth Buchardt-Becker unterstützt es, 

indem sie verschiedene Sorten Gelee und Marmelade 

verkauft und den Erlös vollständig spendet. Nur 

allein aus diesem Verkauf bekam Donum Vitae für 

das Projekt fast 500 €! 

Nun gab es in diesem Jahr leider aus „Corona“-

Gründen keinen Dorfmarkt in Dedinghausen, und es 

ist auch noch fraglich ist, ob ein Weihnachtsmarkt in 

Lippstadt stattfindet. Dadurch ist der Marmeladen-

verkauf eingebrochen. Die Produktion in Beckers 

Küche lief aber mit vielen Sorten weiter. Wenn Sie 

also das Projekt „Babybox“ unterstützen möchten, 

wäre das großartig für die Mütter in Not. Es spielt 

keine Rolle, ob sie ein oder mehrere Gläser von den 

leckeren Marmeladen / Gelees kaufen. Auf dem 

Wege des Haustürverkaufs ist das möglich bei 

Elisabeth Buchardt-Becker, In den Gärten 1, 

hier in Dedinghausen (Tel. 02941 10389) 
 

Oder wenn Sie lieber direkt spenden möchten. Das 

kann über das Donum Vitae Spendenkonto in 

Lippstadt erfolgen: Sparkasse Lippstadt, IBAN 

DE08 4165 0001 0000 0250 23 

Auf Wunsch wird gerne eine Spendenquittung ausge-

stellt. 
 

Elisabeth Buchardt-Becker 

 

 

Kommunalpolitische 
Kurznachrichten 

 

Der Rat der Stadt 

konstituiert sich 
 

(HWW) 7 Wochen nach der Kommunalwahl 

hält der neugewählte Rat der Stadt Lippstadt 

seine konstituierende Sitzung. Am Mo., dem 2. 

November, steht ab 18 Uhr in der Mensa der 

Gesamtschule ein umfangreiches Programm für 

die 62 Ratsfrauen und –herren an. Die genaue 

Tagesordnung steht im Kasten rechts. 

Wer an der Sitzung als Zuhörer teilnehmen 

möchte, muss – wie in heutigen Zeiten üblich – 

CORONA-Schutzbestimmungen beachten: 

 Das Tragen eines selbst mitgebrachten texti-

len Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem 

gesamten Schulgelände Pflicht.  

 Der Zugang zur Mensa erfolgt ausschließ-

lich über das Schulhofgelände.  

 Die aktuell geltende Abstandsregelung von 

1,5 Metern ist in der gesamten Mensa 

einschließlich der Nebenräume sowie im 

Eingangsbereich und auf dem Schulgelände 

selbst entsprechend zu berücksichtigen.  

 Um ggfls. Infektionsketten nachverfolgen zu 

können, werden alle Zuhörer / Teilnehmer 

vor der Sitzung am Eingang registriert. 

 
Der Keller ist voll – Die Marmeladen und die Gelees 

müssen raus. 
 

D.a. 534/19 
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Coronavirus: 

 Informationsbedürfnis ist 
weiterhin groß 

Hotline-Team jetzt regelhaft an 
sechs Tagen erreichbar 

 

Kreis Soest (kso.2020.10.22.jdw). 
Aufgrund des großen Informations-
bedürfnisses der Bürgerinnen und 
Bürgern hat der Krisenstab des Krei-
ses Soest beschlossen, dass Infotele-
fon regelhaft montags bis samstags 
anzubieten. Bislang wurde über die 
Samstags-Schaltung stetig neu ent-
schieden. Erreichbar ist das Corona-

Infotelefon montags bis donnerstags 
von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 
Uhr sowie samstags von 10 bis 12 
Uhr unter der Nummer 02921/303060 
zur Verfügung.  
Informationen rund um das Coronavi-
rus gibt es auch unter www.kreis-
soest.de/coronavirus. Dort befindet 
sich unter anderem die stetig aktuali-
sierte FAQ-Liste des Kreises Soest, 
mit Antworten auf häufig gestellte 
Fragen, Hygienetipps sowie viele 
weiterführende Links zu unterschied-
lichen Themenbereichen. 
Bei medizinischen Fragen können 

sich die Bürgerinnen und Bürger an 
die zentrale Rufnummer der kassen-
ärztlichen Vereinigung unter der 
Nummer 116117 richten. Zudem 
bietet auch das Gesundheitsministe-
rium des Landes NRW ein Bürger-
telefon Coronavirus an, dass mon-
tags bis freitags zwischen 8 und 18 
Uhr unter 0211-9119 1001 oder per 
E-Mail unter corona@nrw.de erreich-
bar ist. Auch ein Videotelefonat in 
Gebärdensprache ist möglich. Nähe-
re Informationen hierzu gibt es unter 
www.mags.nrw/coronavirus 

 

 
 

 

Wohnen im Passivhaus 
 

(Lippstadt) Auf Grund der Kontaktbe-
schränkungen durch das Coronavirus 
findet die Veranstaltung als Online-
Angebot statt. Die Anmeldung erfolgt 
durch eine E-Mail an folgende Adres-
se: Klimabuendnis@stadt-lippstadt.de 

Daraufhin wird eine Bestätigungsmail 
mit dem Teilnahme-Link verschickt. 
Damit man die Veranstaltung verfol-
gen kann, benötigt das Endgerät 
einen Lautsprecher oder einen Kopf-
hörer bzw. Headset. Über eine Chat-
Funktion können Teilnehmer Fragen 
stellen und so mit dem Referenten in 
Austausch treten, auch wenn Mikro 
und Webcam nicht zur Verfügung 
stehen. 
Die Veranstalter empfehlen den Teil-
nehmenden, sich bereits fünf bis 
zehn Minuten vor dem Veranstal-
tungsbeginn über den Teilnahmelink 
aus der Bestätigungsmail anzumel-
den, damit es keine technischen Ver-
zögerungen gibt oder diese vorher 
gelöst werden können. 

Kreisweite 7-Tage-Inzidenz 
über 35 

Verschärfte Coronaschutzregeln 
greifen 

 

(Lippstadt, 26.10.20). Am Sonntag 
(25.10.20) ist im Kreis Soest der Inzi-
denzwert von 35 Neuinfektionen 
innerhalb von sieben Tagen über-
schritten worden. Er liegt aktuell bei 
37,8. Damit greifen laut Corona-
schutzverordnung automatisch ver-
schiedene Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung vor der Verbreitung 
des Virus (Gefährdungsstufe 1), die 
per Allgemeinverfügung durch den 
Kreis Soest für die Kommunen im 
Kreis festgesetzt werden müssen. 
Der Krisenstab des Kreises Soest hat 
deshalb in enger Abstimmung mit den 
Städten und Gemeinden diese 
Allgemeinverfügung mit stärkeren 
Schutzmaßnahmen für das gesamte 
Kreisgebiet gemäß Paragraph 15a 
Coronaschutzverordnung erlassen. 
Sie ist heute im Amtsblatt des Kreises 
Soest veröffentlicht worden und tritt 
um Mitternacht in Kraft.  
 

Damit wird die Pflicht zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes ausge-
weitet.  
Diese muss jetzt auch am Sitz- oder 
Stehplatz in geschlossenen Räum-
lichkeiten bei Konzerten und Auffüh-
rungen und sonstigen Veranstaltun-
gen und Versammlungen getragen 
werden. Gleiches gilt für Zuschauer 

bei Sportveranstaltungen.  
Zudem wird das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes in öffentlichen 
Außenbereichen überall dort zur 
Verpflichtung, wo eine regelmäßige 
Unterschreitung des Mindestabstan-
des zu erwarten ist.  
„In Lippstadt sind unter Berücksichti-
gung dieser Maßgaben  

 die Lange Straße im Bereich der 
Fußgängerzone vom Bernhard-
brunnen bis zur Marktstraße  

 und der verkehrsberuhigte Bereich 
der Poststraße definiert worden“, 
erklärt Thorsten Schmidt, Fach-
dienstleiter Sicherheit und Ordnung 
und stellvertretender Krisen-
stabsleiter.  

 Die Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes gilt in den genann-
ten Bereichen von 9 Uhr bis 1 Uhr. 
Eine Änderung gibt es mit dem Über-
schreiten des Inzidenzwertes 35 auch 
für Feste, die aus einem herausra-
genden Anlass – zum Beispiel Hoch-
zeiten, Tauffeiern oder runde 
Geburtstage – bislang mit einer Teil-
nehmerzahl von 50 Personen gefeiert 
werden durften. Jetzt liegt die Höchst  
 

Fortsetzung auf Seite 21: 

D.a. 534/20 

 

Mund-Nasenschutz-Pflicht 
wird ausgeweitet, geringere 

Personenzahl bei Feiern, 
keine Veranstaltungen über 

1.000 Personen 
 



D.a. 534 ... aktuell * Kommunalpolitik November 2020 

Kommunalpolitiker vor Ort 
 

Unsere Kommunalpolitiker sind erreichbar: 

 

 

 

Sprechstunden - der kurze 

Draht zur Kommunalpolitik 
 

Bürgermeistersprechstunden im Stadthaus 
 

(HWW) Die nächste Sprechstunde findet am Do., 
den 12.11.2020 statt. 
Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr besteht die Gelegen-
heit, im Stadthaus mit Herrn Moritz zu sprechen.  
Das städtische Pressereferat empfiehlt, Gesprächs-
termine unter Telefon 980-373 zu vereinbaren. 
 

Die Ratsfraktionen sind erreichbar: 
 

 CDU  Tel. 980-451 ; Fax: 980-456 
  eMail: cdu.fraktion@stadt-lippstadt.de 
  www.cdu-lippstadt.de 
 

 SPD  Tel.: 980-452 ; Fax: 980-455 
  eMail: spd.fraktion@stadt-lippstadt.de 
  www.spd-lippstadt.de 
 

 Bündnis 90/Die Grünen  
   Tel. : 980-453; Fax : 980-457 
   eMail: gruene.fraktion@stadt-lippstadt.de 
   www.gruene-lippstadt.de 
 

 FDP  Tel. 980-285 ; Fax: 980-287 
  eMail: fdp.fraktion@stadt-lippstadt.de 
  www.fdp-lippstadt.de 
 

 BG  Tel: 0176 5036 8221; Fax: 923 793 
  eMail: info@bg-lippstadt.de 

  www.bg-lippstadt.de 
 

 AfD  Tel:; Fax: 
 eMail:.de 

  www..de 
 
 

 DIE LINKE 
 Tel. : 01707545045; Fax : 980-291 
  eMail: fraktion@die-linke-lippstadt.de 

www.die-linke-kreis-soest.de/nc/ 
lippstadt/stadtrat 

 

 Christdemokraten CDL  
  Tel. 01725189120 
  eMail: info@christdemokraten-lippstadt.de 
  www. christdemokraten-lippstadt.de 

Ratstermine 
 

Die Termine des Rates und seiner 
Ausschüsse. 

Alle Sitzungen sind öffentlich. 
 
 

Termine für November 2020 
 

Rat Konstituierende Sitzung 

  Mo., 02.11.:  18.00 Uhr  Mensa Gesamtschule 

Rat  

  Mo., 16.11.:  18.00 Uhr  Forum Ostendorfgym. 

Haupt- und Finanzausschuss 
  Mo., 30.11.:  18.00 Uhr  Rathaussaal 
 

Achten Sie aber bitte auf Ankündigungen in der 
Tagespresse, denn Änderungen und Ergänzungen 
können sich immer ergeben.                           (HWW) 
 

(HWW) Nach § 18 Abs. 1 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse der Stadt Lippstadt ist in 
die Tagesordnung einer jeden öffentlichen Ratssit-
zung eine Fragestunde für Einwohner aufzunehmen. 
Selbiges gilt für die Sitzungen des Kreises. 
Eine Aussprache findet nicht statt. 
 
 

 

 
Fortsetzung von Seite 20: 
 
teilnehmerzahl bei 25 Personen.  
Die Regelungen der Coronaschutzverordnung beziehen 
sich dabei auf Feste außerhalb des privaten Raums, 
allerdings appelliert Bürgermeister Christof Sommer an 
die Bürger, sich auch im privaten Raum an den Vorgaben 
aus der Verordnung zu orientieren.  
„Bundesweit zeigt sich aktuell bei der Rückverfolgung der 
Infektionsketten, dass private Feiern und Zusammen-
künfte mit mehreren Personen, bei denen beispielsweise 
Abstandsregeln nicht eingehalten werden, einen 
wesentlichen Einfluss auf die steigenden Infektionszahlen 
haben“, verweist er auf die aktuellen Informationen des 
Robert-Koch-Institutes.  
Somit könnten die Bürgerinnen und Bürger selbst einen 
großen Beitrag dazu leisten, das Infektionsrisiko zu 
minimieren.  
 

Veranstaltungen mit über 1.000 Personen sind mit 
Erreichen der Inzidenz grundsätzlich unzulässig. 
 
 

 

 
BM Arne 

Moritz 
 

info@arne-
moritz.de 

OV Bernhard 
Schäfers 

 

Am Birkhof 63 
Tel.: 01711988981 

RM Bernhard 
Hörstmann-
Jungemann 

Zum Eichenhain 6 
Tel.: 01701265130 

Sitzungskalender  
der politischen Gremien  

im Kreis Soest  
 

Mi., 04.11., 16.30 Uhr Jugendhilfeausschuss 
Do., 04.11., 18.00 Uhr Kreisausschuss 
Do., 12.11.,  17.00 Uhr Erste Sitzung des „neuen“ 

Kreistages 
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Lieber Heini, 
 

nach der Lektüre dieser interessanten Ausgabe bin ich einfach erneut begeistert von deiner umfassenden 

Wahlanalyse. So etwas bringen unsere Tageszeitungen (mit einem großen Redaktionsstab) nicht zustande - 

großen Respekt!! 

Darin hast du auch die bisherigen Wahlergebnisse Revue passieren lassen, einfach großartig - vielen Dank 

dafür! 

Eine derartige Analyse kann nur ein Zahlenfreak und Excel-Experte erstellen. 
 

Nochmals danke und 

herzliche Grüße 

Josef Höber 
 

 
 

CDU-Landtagsabgeordneter Jörg Blöming: „Mehr Zuweisungen für 

alle Kommunen im Wahlkreis – insgesamt über 60 Millionen Euro!“ 
 

„Der jetzt veröffentlichte Entwurf zum Gemeindefi-

nanzierungsgesetz (GFG) zeigt: das Land steht an der 

Seite unserer Kommunen! 

Die Städte und Gemeinden Anröchte, Erwitte, Gese-

ke, Lippstadt, Rüthen und Warstein können sich auf 

deutlich höhere Zuschüsse als 2020 freuen. Insge-

samt fließen voraussichtlich 61.141.580 Euro in 

meinen Wahlkreis!“, erklärt der heimische CDU-

Landtagsabgeordnete Jörg Blöming aus Erwitte. 

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-

Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzie-

rungsgesetz (GFG) geregelt. Die Landesregierung hat 

am 22. September 2020 Eckpunkte zum Entwurf des 

Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 

Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2021 (Gemein-

definanzierungsgesetz 2021 - GFG 2021) beschlos-

sen. 

„Insgesamt stellt die Landesregierung den Kommu-

nen 2021 rund 943 Millionen Euro mehr zur Verfü-

gung, als dies nach den regulären Berechnungen des 

GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern 

der Fall wäre. Hierdurch sollen unsere Städte und 

Gemeinden in der Krise handlungsfähig bleiben, 

wovon auch mein Wahlkreis stark profitiert: Alle 

sechs Kommunen erhalten nach den vorläufigen 

Berechnungen der Gesamtzuweisungen für 2021 

mehr als 2020“, freut sich Blöming. 

Anröchte erhält dabei 1.573.464,85 Euro (+ 

69.845,40 Euro /+4,65 %), Erwitte 2.119.672,11 

Euro (+ 120.933,67 Euro / +6,05%), Geseke 

9.936.492,22 Euro (+ 1.532.700,71 Euro / +15,42 

%), Lippstadt 28.775.753,75 Euro (+ 7.428.783,55 

Euro / +34,80 %), Rüthen 5.599.459,70 Euro (+ 

116.745,19 Euro /+2,13 %) und Warstein 

11.604.036,79 Euro (+ 7.037.598,94 Euro / +154,12 

%). Insgesamt also 61.141.580,13 Euro. 
 

Maximilian Spinnrath 

Büroleiter 

D.a. 534/22 



D.a. 534 Meinungen November 2020 

 
 

Peter Liese: Beschluss des Europaparlaments zur Agrarreform besser als 

Position des Ministerrates / Chancen für bäuerliche Landwirtschaft und 

Umweltschutz in Südwestfalen / LEADER-Programm bleibt  
 

„Der Beschluss des Europäischen Parlaments zur 
Gemeinsamen Agrarreform vom vergangenen Freitag 
(23.10.) ist für die bäuerliche Landwirtschaft in unserer 
Region Südwestfalen besser als der Beschluss des Minis-
terrates von Mittwoch der vergangenen Woche. Deswe-
gen werde ich mich sehr dafür einsetzen, dass wir uns mit 
unseren Positionen durchsetzen. Der Vorschlag des 
Ministerrates war auf viel Kritik gestoßen, weil nur ein 
geringer Teil der Zahlungen an Umweltauflagen gekop-
pelt werden und weil weiterhin Großbetriebe deutlich 
stärker unterstützt werden als bäuerliche mittelständische 
Betriebe.  
Auch wenn ein Teil der Kritik überzogen ist, so haben wir 
im Parlament deutlich andere Akzente gesetzt. Künftig 
werde nach unsrer Vorstellung 30% der Mittel aus der 
ersten Säule (Flächenprämie) nur dann bezahlt, wenn man 
nicht nur die gesetzlichen Bestimmungen und besondere 
Auflagen (z.B. 5% der Fläche ökologisch vorrangig 
behandeln) erhält, sondern wenn man sich freiwillig ver-
pflichtet, zusätzliche Umweltmaßnahmen durchzuführen. 
Der Ministerrat hat hier nur 20% vorgesehen und er hat 
vor allen Dingen ein großes Schlupfloch beschlossen, 
nämlich, dass in den ersten zwei Jahren, d.h. bis Anfang 
2025 (es gibt sowieso eine zweijährige Übergangsfrist, in 
der noch die alten Regeln gelten), die neuen Regeln noch 
nicht bindend sind. Ich halte es für wichtig, dass wir 
ambitioniert sind, denn viele Landwirte verhalten sich 
vorbildlich in Sachen Umwelt- und Naturschutz, aber es 
gibt auch Praktiken, die einfach nicht nachhaltig sind und 
diejenigen, die sich vorbildlich verhalten, müssen mehr 
Geld bekommen, die anderen weniger,“ so Liese. 
„Deutlich ambitionierter ist das Europäische Parlament 
auch bei der Frage, wie die Mittel zwischen Klein- und 
Großbetrieben verteilt werden. Der Ministerrat hat 
beschlossen, dass die sogenannte Kappung, d.h. Begren-
zung der Mittel auf Kleinbetriebe, nur freiwillig ist. Wir 
haben dies verbindlich festgeschrieben. Das heißt, ab 
60.00 Euro pro Jahr gibt es weniger, ab 100.000 Euro gibt 
es gar nichts mehr.  
Großbetriebe haben ohnehin Vorteile und Kleinbetriebe 
haben die Unterstützung erstens nötiger und zweitens ist 
es für mich ein Wert an sich, wenn der Landwirt in 

seinem Dorf lebt und schon alleine im Sinne der Nach-
barn darauf achtet, dass Tier- und Umweltschutz eingehal-
ten werden. Von der Grenze von 100.000 Euro kann nur 
abgewichen werden, wenn 12% des Geldes an kleine und 
mittelständische Betriebe umverteilt wird. Dies würde für 
die mittelständischen bäuerlichen Betriebe in unserer 
Region noch mehr bringen“, so der CDU-
Europaabgeordnete. 
„Kurz zusammengefasst heißt das für die landwirtschaftli-
chen Betriebe in unserer Region: mittelständische bäuerli-
che Betriebe, die sich an Umweltprogrammen beteiligen 
bekommen deutlich mehr Geld. Großbetriebe, die sich an 
Umweltprogrammen nicht beteiligen, können bis zu 50% 
der Zahlungen verlieren. Ich halte das für richtig und ich 
halte die Kritik von Umweltverbänden und Grünen auch 
an den Beschlüssen des Europäischen Parlamentes für 
überzogen. Wir orientieren uns z.B. bei den 30% Öko-
Schemes am Beschluss des Umweltausschusses und 
diesen hatten die Grünen ausdrücklich mitgetragen“, so 
Liese.  
Besonders wichtig findet Peter Liese, dass das LEADER-
Programm, das aus der Gemeinsamen Agrarpolitik finan-
ziert wird, auch in der nächsten finanziellen Periode 
weiter fortgeführt wird. „Viele Kommunen in Südwestfa-
len haben sich erfolgreich an LEADER Projekten betei-
ligt. In vielen unserer Dörfer sind tolle Projekte entstan-
den. Ich bin froh, dass es diese Möglichkeit auch in 
Zukunft gibt. Es gibt allerdings keine Garantie, dass die 
gleichen Kommunen, die jetzt LEADER-Kommunen 
sind, dies auch in Zukunft sind. Der Prozess wird jetzt 
eingeleitet und letztlich entscheidet die Landesregierung. 
Ich darf aber alle Kommunen in Südwestfalen ermutigen, 
sich (erneut) zu bewerben“, so Liese abschließend.  
 

Dieter Berger 
(Büro, Dr. Peter Liese MdEP) 
 
 
 
 
 

D.a. 534/23 

Jedes Volk hat die naive Auffassung,  

Gottes bester Einfall zu sein. 
 

Theodor Heuss 
(*31.01.1884 +12.12.1963; Journalist, Publizist,  

1. deutscher Bundespräsident) 
 




















































